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Diplomgrade in Masterstudiengängen unzulässig 

Bonn, 09.06.2011 

 

Auf seiner 67. Sitzung am 08.06.2011 in Berlin stellte der Akkreditierungsrat in einer ein-

stimmigen Entscheidung fest, dass Studiengänge, die optional die Vergabe eines Bachelor- 

oder Mastergrades und eines Diplomgrades vorsehen den ländergemeinsamen Strukturvor-

gaben widersprechen und deshalb nicht akkreditierungsfähig sind. Studiengängen, in denen 

nach Erteilung der Akkreditierung die Möglichkeit der Vergabe eines Diplom-Grades eröffnet 

wird, ist die Akkreditierung zu entziehen. 

Der Vorsitzende des Akkreditierungsrates erklärte hierzu: „Studierende und Hochschulen 

benötigen in dieser Angelegenheit Sicherheit. Hochschulen, die in einem Bachelor- oder 

Masterstudiengang einen Diplomgrad vergeben wollen, können nicht mit der Akkreditierung 

des Studiengangs rechnen.“ 

Der Akkreditierungsrat ist das zentrale Beschlussgremium der Stiftung zur Akkreditierung 

von Studiengängen in Deutschland. Die Stiftung mit Sitz in Bonn wurde von den 16 Bundes-

ländern eingerichtet und mit der Organisation des deutschen Akkreditierungssystems beauf-

tragt. Sie legt Verfahrensregeln und Kriterien für die Akkreditierung fest, zertifiziert Agentu-

ren, welche die Verfahren der Studiengang- und Systemakkreditierung durchführen und 

überwacht die Arbeit der Agenturen.  

 

 

Der Volltext des Beschlusses wird in Kürze auf www.akkreditierungsrat.de veröffentlicht. 
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